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W olfgang Streeck

[s .a.: A ufsichtsrat; C orporate Governance (Un
ternehm ensverfassung}; C orporate Governance, 
internationaler Vergleich; M itbestim m ung in in
ternationalen Unternehmen; M itbestim m ung, be
triebliche; Partizipation.]

I. Unterschiedliche A usform ungen; II. Geschichte; 
III. D as G esetz von 1976 ; IV. W irtschaftliche A us
w irkungen; V. Ausblick.

Z usam m enfassung

D ie M itbestim m ung au f Unternehmensebene ist eine 
Besonderheit der deutschen Unternehm ensverfas
sung. Ihr wichtigstes Elem ent ist die paritätische Ver
tretung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat großer K a
pitalgesellschaften. D ie Geschichte der M itbestim 
mung reicht bis in die W eimarer Republik zurück, 
w o sie in Konzepte „gesam tw irtschaftlicher“ M itbe
stimm ung eingebettet war. Heute bildet die M itbe
stim m ung eine gefestigte G rundlage der betrieblichen 
Sozialpartnerschaft zwischen au f sozialen Ausgleich 
bedachten Unternehmensleitungen und pragm ati
schen Betriebsräten. D ie em pirische Forschung über 
die w irtschaftlichen Ausw irkungen der M itbestim 
mung erm öglicht keine eindeutigen Aussagen. Die 
gegenwärtigen D ebatten über die M itbestim m ung 
beziehen sich au f ihre Folgen für den Standortw ettbe
w erb und die Schaffung eines einheitlichen europä
ischen Unternehmensrechts.

I. Unterschiedliche Ausformungen

D ie M itbestim m ung au f Unternehm ensebene, die 
von der betrieblichen M itbestim m ung ( - » M itbestim 
m ung , betriebliche) zu unterscheiden ist, gew ährt den 
Vertretern der Belegschaften großer deutscher K ap i
talgesellschaften Beteiligungsrechte in den Unterneh
m ensorganen —> A ufsichtsrat und Vorstand. Sie ist in 
ihrer heutigen Form  nach dem Zw eiten Weltkrieg 
entstanden (Teuteberg  1961). Z w ar gibt es auch in 
einigen anderen europäischen Ländern eine Beteili
gung von Arbeitnehmern in den O rganen großer Un
ternehmen. N irgendw o jedoch gehen die Beteili
gungsrechte auch nur annähernd so w eit wie in 
D eutschland.

D ie deutsche Unternehm ensm itbestim m ung  gibt es 
in drei verschiedenen rechtlichen Ausform ungen. Im 
Jahre 1951 wurde durch Bundesgesetz in den Unter
nehmen der Kohle- und Stahlindustrie die sog. paritä
tische M itbestim m ung eingeführt, bei der die H älfte 
der Sitze im - »  A ufsichtsrat an Arbeitnehmervertreter 
fällt ( „ M ontanm itbestim m ung“ ; M üller  1991). Ein 
ja h r  darauf wies das Betriebsverfassungsgesetz  von 
1952 in allen übrigen Kapitalgesellschaften m it mehr 
als 500  Beschäftigten den Belegschaften ein Drittel 
der Sitze im A ufsichtsrat zu. D as M itbestim m ungsge
setz von 1976 schließlich sah für alle K apitalgesell
schaften m it mehr als 2 .0 0 0  Beschäftigten eine m odi
fizierte Version der paritätischen M itbestim m ung der 
M ontanindustrie vor; für Unternehm en mit zwischen 
500  und 2 .000  Beschäftigten blieb die Drittelrege- 
lung von 1952 erhalten. D arüber hinaus wurden über 
die Jahre verschiedene Gesetze verabschiedet, die ver
hindern sollten, dass Unternehmen der M ontanin
dustrie als Folge ihres Strukturw andels au s der pari
tätischen M ontanm itbestim m ung von 1951 heraus
wuchsen.
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In der zweiten H älfte der 1990er Jahre unterlagen 
noch 45 Unternehmen m it etwa 4 0 0 .0 0 0  Beschäftig
ten der M itbestim m ung nach dem M ontanm odell 
(diese und die folgenden Zahlen nach Kom m ission  
M itbestim m ung  1998, S. 43  ff.). Unter das M itbe
stim m ungsgesetz von 1976 dagegen fielen 719 Unter
nehmen mit etwa 5 ,2  M io. Beschäftigten. 1983 w a
ren es noch 481 Unternehmen gewesen; der Anstieg 
w ird überwiegend au f einen Um bau von früher inte
grierten Großunternehmen in Unternehm ensgrup
pen, m it „Konzernen im Konzern“ (—» K onzernorga
nisation), sow ie au f die Privatisierung früherer 
Staatsunternehm ern (Post, Bahn u. dgl.) zurückge
führt. Entsprechend gestiegen ist die Z ah l der Auf- 
sicbtsratsm andate der Arbeitnehmer, und zwar von 
2 .6 0 0  im  Jahre 1984 au f 4 .900  im Jahre 1996. Mitte 
der 1990er Jah re  w aren insgesam t ein Viertel aller 
Arbeitnehmer im  privaten Sektor in Unternehmen be
schäftigt, die entweder der M ontanm itbestim m ung 
oder der M itbestim m ung nach dem M odell von 
1976 unterlagen. Zehn Jah re  vorher hatte der Be
schäftigungsanteil der mitbestim mten Großunterneh
men noch bei etwa 30 Prozent gelegen. D a die Unter
nehm ensm itbestim m ung keine freiwillige, sondern 
eine gesetzliche Einrichtung ist, erklärt sich der Rück
gan g allein durch den Strukturw andel der W irtschaft 
zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen {H as
sel/Kluge  1999).

D ie bei weitem w ichtigste Variante der Unterneh
m ensm itbestim m ung ist heute die M itbestim m ung 
nach dem Gesetz von 1976. M it der von den Gewerk
schaften  nach wie vor geforderten Ausweitung der 
M ontanm itbestim m ung -  deren Reichweite ständig 
w eiter zurückgeht -  au f alle anderen Großunterneh
men ist seit langem nicht mehr zu rechnen. Die zen
tralen M erkm ale des M itbestim m ungsm odells von 
1976 sind:

D em  - »  A ufsichtsrat gehören ebenso viele Vertre
ter der Arbeitnehmer wie der Kapitaleigner an. W äh
rend jedoch im M ontanm odell beide Seiten sich au f 
einen unparteiischen „elften M an n“ als Vorsitzenden 
einigen müssen, m uss im 1976er M odell immer ein 
Vertreter der Anteilseigner zum Vorsitzenden ge
w ählt werden. D ie Stimm e des Vorsitzenden gibt bei 
Stimmengleichheit den Ausschlag. D es Weiteren be
stim m t das Gesetz, dass mindestens einer der Arbeit
nehmervertreter ein „leitender Angestellter“ zu sein 
hat.

W ährend in der M ontanm itbestim m ung die aus 
dem Betrieb stamm enden Arbeitnehmervertreter von 
einer Versam m lung aller Betriebsräte des Unterneh
m ens bestim m t w erden, sieht das Mitbestimrmmgs- 
gesetz von 1976 eine Wahl durch die Belegschaft 
bzw. von ihr gewählte W ahlmänner vor.

Bei der M ontanm itbestim m ung haben im Unter
nehmen vertretene Gewerkschaften das Recht, auf 
eine M inderheit der Sitze der Arbeitnehmervertreter 
hauptam tliche Gew erkschaftsfunktionäre zu entsen
den. D as Gesetz sieht ein weiteres externes M itglied

der „Arbeitnehm erbank“ vor; das nicht Repräsentant 
einer Gew erkschaft sein darf. D as Gesetz von 1976 
erm öglicht für einen kleinen Teil der den Arbeitneh
mern zustehenden A ufsichtsratsm andate eine K andi
datur von Personen, die nicht der Belegschaft ange
hören; allerdings können sich grundsätzlich auch Be
legschaftsangehörige sow ie Kandidaten bewerben, 
die keiner G ew erkschaft angehören.

In Unternehmen, die der M ontanm ithestim m ung  
unterliegen, darf eines der Vorstandsmitglieder, der 
„A rbeitsdirektor“ , nur m it Zustim m ung der M ehr
heit der Arbeitnehmervertreter im  Aufsichtsrat be
stellt werden. D er A rbeitsdirektor ist mit den übrigen 
Vorstandsm itgliedern gleichberechtigt. In der Regel, 
aber nicht notwendigerweise, ist er für säm tliche Per
sonalangelegenheiten zuständig. N ach dem Gesetz 
von 1976 dagegen m uss ein Unternehmen lediglich 
das Personalwesen au f der Vorstandsebene ansiedeln. 
Bei der Ernennung des m it diesem zu betrauenden 
Vorstandsm itglieds soll es die Zustim m ung der Ar
beitnehmervertreter im A ufsichtsrat suchen. Findet 
es diese nicht, so  kann die Arbeitgeberseite das Vor
standsm itglied m it der Zweitstim m e des Vorsitzen
den nach eigenem Erm essen ernennen.

II. Geschichte

D as M itbestim m ungsgesetz von 1976, das bis heute 
in seinen Grundzügen unverändert geblieben ist, ist 
der Abschluss einer langen Entwicklung, die bis in 
die Weimarer Republik zurückreicht. In der Konzep
tion ihrer dam aligen Befürworter, vor allem in der 
Sozialdem okratie, w ar unternehmerische M itbestim 
mung die unterste Ebene einer Hierarchie von Wirt
schaftsräten, die als Alternative oder als Vorstufe zur 
Sozialisierung der W irtschaft die Produktion krisen
frei regulieren sollte (N aphtali 1966 [1928]). N ach 
1945 erwies sich die paritätische M itbestim m ung  
dann als geeignete Kom prom issform el im Konflikt 
über die Rechte an den faktisch herrenlos gew orde
nen Unternehmen der deutschen Kohle- und Stahlin
dustrie, deren Eigentümer mit den N azis kollaboriert 
hatten. Ging es den Siegermächten um die dauerhafte 
politische Neutralisierung der Schlüsselindustrien an 
der Ruhi; so  konnte die neu gewählte bürgerliche 
Bundesregierung die Gewerkschaften und Betriebs
räte, die die Betriebe nach 1945 weitergeführt und 
gegen die D em ontage verteidigt hatten, nicht ohne 
weiteres aus der Leitung der Unternehmen vertrei
ben. Für eine Ausweitung der Regelungen in der 
M ontanindustrie au f die übrigen Branchen reichte 
die M acht der Gew erkschaften freilich schon ein Jah r 
danach nicht mehr aus (Köstler 1987; N euloh  1956; 
P otthoff 1957; Teuteberg 1961).

In der Folgezeit betrachteten die Gewerkschaften  
die M ontanindustrie  als M odell einer späteren, bei 
günstigen M ehrheitsverhältnissen parlam entarisch
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durchzusetzenden grundlegenden „ D em okratisie
rung“ der W irtschaft. D abei sollten insb. die externen 
Gew erkschaftsvertreter im  —> A ufsichtsrat  und die 
Präsenz eines von den G ew erkschaften delegierten 
Arbeitsdirektors im  V orstand die w irtschaftliche 
M acht  o ligopolistischer Großunternehm en kontrol
lieren und dafür sorgen , dass diese nicht nur im be- 
triebs-, sondern auch im volks- oder gem einwirt
schaftlichen Interesse verwendet w urde. O bw ohl 
aber die von der R egierung der Großen K oalition  ein
gesetzte M itbestim m ungskom m ission  unter dem 
W irtschaftsrechtler B iedenkopf an der M ontanm it
bestimm ung nichts zu beanstanden fand (Tegtmeier 
1973), konnte sie sich nicht dazu durchringen, ihre 
Ausdehnung über die M ontanindustrie hinaus zu 
empfehlen {M itbestim m ungskom m ission  1970). D as 
M itbestim m ungsgesetz von 1976 blieb dann, unter 
dem Einfluss des kleineren Regierungspartners, der 
liberalen FDP, faktisch unterhalb der Parität und 
stärkte die Belegschaft au f Kosten der unternehmens- 
externen G ew erkschaft. D arüber hinaus erm öglichte 
es den Anteilseignern im  G rundsatz, jeden Einfluss 
von Belegschaft, B etriebsrat  und G ew erkschaft au f 
die Besetzung des Unternehm ensvorstands auszu
schließen. 1978 w ies das Bundesverfassungsgericht  
eine Verfassungsbeschw erde der Arbeitgeber ab , in 
der die paritätische Besetzung des A ufsichtsrats als 
unzulässiger E ingriff in Eigentum srechte gewertet 
w urde. D a das G ericht Parität nicht für gegeben an
sah, verzichtete es a u f eine Prüfung ihrer V erfassungs
mäßigkeit.

III. Das Gesetz von 1976

D as Übergew icht der Kapitalseite in der M itbestim - 
m ungsregelung von 1976 hat die Bedeutung der M it
bestimm ung au f Unternehm ensebene im  Vergleich 
zur betrieblichen M itbestim m ung, und die des A uf
sichtsrats als M itbestim m ungsorgan  im  Vergleich 
zum Betriebsrat, gegenüber dem M ontanm odell ver
ringert (Streeck  1992 ). Z ugleich hat die Schwächung 
der institutionellen Position der G ew erkschaft im 
M itbestim m ungssystem  das Gew icht der internen Ar
beitnehm ervertreter erhöht. O bw ohl betriebliche 
und Unternehm ensm itbestim m ung au f gänzlich an
deren rechtlichen G rundlagen beruhen -  die eine im 
A rbeits-, die andere im  Unternehm ensrecbt wurde 
als Folge der G esetzgebung von 1976 die M itbestim 
mung im A ufsichtsrat faktisch zu einem zusätzlichen 
Instrument der M itbestim m ung au f Betriebsebene. 
Fast alle internen Belegschaftsvertreter sind führende 
M itglieder des Betriebsrats (und als solche ohne A us
nahme M itglieder einer für das Unternehmen zustän
digen Gew erkschaft), und der Betriebsratsvorsitzen
de ist in der Regel auch M itglied  des Präsidium s des 
Aufsichtsrats. D ie externen Vertreter der Arbeitneh
mer sind fast im m er hauptam tliche Gew erkschafter,

die in den meisten Fällen als fachliche Berater des Be
triebsrats fungieren, der jeden Versuch einer K oordi
nierung in einem gew erkschaftlichen oder anderen 
externen Interesse entschieden und erfolgreich zu
rückweist. Insgesam t unterlag die unternehmerische 
M itbestim m ung seit den 1970er Jahren  demselben 
allgemeinen Trend zur Verbetrieblichung in einer 
W ettbewerbsw irtschaft wie die Lohnfindung unter 
dem Flächentarifvertrag  (Kom m ission M itbestim 
mung  1998).

Spätestens in den 1990er Jahren  w ar die M itbe
stim m ung au f Unternehmensebene zu einer gefestig
ten G rundlage der Sozialpartnerschaft  zwischen au f 
Ausgleich bedachten Unternehmensleitungen und 
pragm atischen Betriebsräten geworden. D ies blieb 
auch unter dem Einfluss anspruchsvoller gewordener 
K apitalm ärkte und Investoren grundsätzlich unver
ändert (—» K apitalm arkt und M anagem ent). Die So
zialverfassung des m itbestim m ten deutschen Groß
unternehmens besteht heute aus einem komplexen 
M acht- und Kooperationsgefüge zwischen Vorstand, 
Anteilseignern, Belegschaft, Betriebsrat und Gew erk
schaft (- »  M acht in O rganisationen). W ichtige Ent
scheidungen im A ufsichtsrat werden durch Vorge
spräche zwischen V orstand und Betriebsrat vorberei
tet und in den w eitaus meisten Fällen einstim mig ge
troffen. Auch die Bestellung von Vorstandsm itglie
dern erfolgt meist im  K onsens , vor allem bei den „A r
beitsdirektoren“ , die von der Anteilseignerseite nur 
ungern gegen den W illen der Arbeitnehmerbank ein
gesetzt w erden. In zahlreichen Unternehmen finden 
sich darüber hinaus zusätzliche, freiw illig über das 
Gesetz hinausgehende M itbestim m ungsregelungen, 
vor allem  in den privatisierten Unternehmen des In
frastrukturbereichs. In ihrer vielfach umdefinierten 
Form  ist die M itbestim m ung als deutsche Besonder
heit der Unternehm ensverfassung heute durch Ge
w erkschaftsm acht und Unternehm enskultur (—> O r
ganisationskultur) fest etabliert (Kom m ission M itbe
stim m ung  1998).

D ie Beurteilung der unternehmerischen M itbestim 
mung hat in der deutschen Nachkriegsgeschichte 
ebenso gew echselt w ie die m it der M itbestim m ung 
verfolgten Ziele. Letztere reichten von der politischen 
N eutralisierung der M ontanindustrie zur Überwin
dung autoritärer deutscher M anagem ent-Traditionen 
und der Einführung eines „neuen“ , offeneren „B e
triebsstils“ (N euloh  1960); von der Vorbereitung 
von Unternehmen und Belegschaften au f eine anti- 
oder post-kapitalistische „N euordn u n g“ der W irt
schaft und der Koordinierung der Großunternehmen 
durch die G ew erkschaften im gesam twirtschaftlichen 
Interesse zur Festigung der politischen durch indus
trielle D em okratie ; und von der Einführung von So
zialplänen in schrum pfenden Industriesektoren zur 
sozialfriedlichen Bew ältigung wirtschaftlichen Struk
turw andels. In den 1970er und 1980er Jahren  wurde 
auch von den Arbeitgebern der durch die gem einsa
me Um setzung ausgehandelter Entscheidungen er-
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reichbare Zeitgewinn hervorgehoben; später lag die 
Betonung eher au f dem durch Beteiligung einer star
ken Belegschaftsvertretung entstehenden Zeitverlust 
bei der Entscheidungsfindung sowie au f einer m ögli
chen Tendenz mitbestim mter Unternehmen zu struk
turkonservativen M arkt- und Produktstrategien 
(.Kom m ission M itbestim mung  1998, S. 98 ff.). In der 
politischen Rhetorik des Jahrzehnts nach der Wieder
vereinigung wandelte sich das „M odell D eutsch
land“ der 1970er und 1980er Jahre häufig zum 
Standortnachteil im weltweiten Wettbewerb und bei 
der notwendigen Europäisierung von Unternehmens
strukturen.

IV. Wirtschaftliche Auswirkungen

Die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Unternehmensmitbestimmung sind nur schwer zu 
messen. Die Literatur unterscheidet im Wesentlichen 
zwischen Vertrauen schaffenden positiven  und Struk
tur konservierenden negativen  W irkungen der Unter
nehmensmitbestimmung und sieht positive w irt
schaftliche Folgen als von äußeren Erfolgsbedingun
gen abhängig, die vorsichtige Unternehmensstrate
gien und die Kultivierung kooperativer Beziehungen 
mit einer hoch qualifizierten Stam m belegschaft p rä
miieren (Kom m ission M itbestim m ung 1998, S. 9 8 -  
101). In diesem Sinne konfrontieren Junkes und 
Sadow ski {Junkes/Sadow ski 1999) Partizipations
theorien, denen zufolge die Lücken des offenen Ar
beitsvertrages vertrauensbildend und produktivitäts
steigernd  durch Entscheidungsbeteiligung der Arbeit
nehmer geschlossen werden können, mit Theorien 
der Eigentumsrechte, für die jede gesetzlich vorge
schriebene M itbestim m ung nahezu definitionsgemäß 
Fehlallokationen zur Folge haben m uss. Die vorlie
genden empirischen Untersuchungen ergeben nach 
Junkes und Sadow ski ein uneinheitliches Bild und 
sind meist mit methodischen Problemen behaftet; ge
fundene positive oder negative Zusam m enhänge sind 
in der Regel nur schwach ausgeprägt.

Ein möglicher Weg zur Erm ittlung der w irtschaft
lichen Auswirkungen der M itbestim m ung besteht 
darin, zwischen mitbestimmten Unternehmen nach 
der Stärke des Einflusses der Arbeitnehmervertreter 
im Aufsichtsrat zu unterscheiden. Witte {Witte 
1980a; Witte 1980b) komm t das Verdienst zu, hier
für als Erster objektive Indikatoren -  w ie die H äufig
keit der Gespräche zwischen Geschäftsleitung  und 
Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat -  verwendet 
zu haben. Witte konnte zeigen, auch mit Hilfe der 
subjektiven Einschätzungen der beteiligten Parteien, 
dass das sicherste Anzeichen für einen starken Ein
fluss der Arbeitnehmer das Vorhandensein freiwillig 
vereinbarter übergesetzlicher M itbestim m ungsrege
lungen ist. Wittes positionsbezogene  Einflussmaße 
wurden von Gerum, Steinmann und Fees {G erum ! 
SteinmannlFees 1988) durch Indikatoren der Reich

weite der Kompetenzen  des A ufsichtsrats in Gestalt 
des Ausm aßes der Zustim m ungsbedürftigkeit von 
G eschäften des Vorstands ergänzt. D em  liegt die Prä
misse zugrunde, dass auch eine starke Position im 
Aufsichtsrat den Vertretern der Arbeitnehm er nur in 
dem M aße Einfluss verschaffen kann, w ie der A uf
sichtsrat selber Einfluss au f die Üntem ehm enspolitik  
zu nehmen vermag.

Im Anschluss an die genannten Untersuchungen 
hat in jüngster Z eit Z ugehör (Zugeh ör  2003) ein In
strum ent zur M essung der Stärke der M itbestim 
mung au f Untemehmensebene entwickelt, das so 
wohl positionale als auch Kom petenzfaktoren be
rücksichtigt. Zugehör gelingt es, m it Hilfe seines In
dikators 61 der 100 größten deutschen Industrieun
ternehmen gegen Ende der 1990er Jah re  nach dem 
Ausm aß des M itbestim m ungseinflusses in eine R an g
liste einzuordnen (Z ugehör 2003 , S. 225 ). D abei er
gibt sich, dass eine starke Unternehm ensm itbestim 
mung den Strukturw andel der deutschen Großunter
nehmen in den 1990er Jahren in R ichtung au f eine 
Entdiversifizierung und K onzentration au f das Kern
geschäft nicht behindert und möglicherw eise sogar 
unterstützt hat (Z ugehör 20 0 3 , insb. S. 137). Wie 
darüber hinaus H öpner (H öpner 20 0 3 , S. 163) für 
zwanzig der vierzig größten deutschen Aktiengesell
schaften nachweist, besteht zwischen der Stärke der 
Unternehm ensmitbestimm ung nach Z ugeh ör und 
der von Höpner gem essenen „Shareholder Value“ - 
Orientierung eines Unternehmens (—» Shareholder- 
und Stakeholder-Ansatz) w eder ein negativer noch 
ein positiver Zusam m enhang.

Ausblick

Als deutsche Ausform ung der C orporate Gover- 
nance (Unternehm ensverfassung) p asst die w irt
schaftliche M itbestim m ung, zusam m en m it der M it
bestimm ung au f Betriebsebene, zu einer Unterneh
m enspolitik, die au f hoch qualifizierte D auerbeleg
schaften mit hoher Identifikation mit dem Unterneh
men setzt. Sie entspricht ferner kulturell verfestigten 
Erw artungen deutscher Arbeitnehmer, von ihrem 
Arbeitgeber um fassend inform iert und gehört zu wer
den. Ihre ihr früher zugedachte Rolle als Instrument 
zur gesellschaftlichen Kontrolle wirtschaftlicher 
M acht  hat die M itbestim m ung heute an den ver
schärften internationalen W ettbewerb verloren. Im 
Gegenteil zeichnet sich eine Entwicklung ab , bei der 
die Institutionen der w irtschaftlichen M itbestim 
m ung zur Basis einer unternehmensbezogenen Inte
ressenkoalition zwischen dem M anagem ent, wenn 
nicht gar mit den Anteilseignern, und einer Kernbe
legschaft werden, die nicht nur absolut, sondern auch 
relativ -  im Verhältnis zu w eniger dauerhaft beschäf
tigten Arbeitnehmergruppen am  oberen und unteren 
Rand des Q ualifikationsspektrum s -  im  Rückgang 
begriffen ist.
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Für die Z ukunft der M itbestim m ung w ird von Be
deutung sein, w ie sie sich in die zunehm ende Interna
tionalisierung der Unternehm enslandschaft einfügt. 
D a s  nach langen Jahren  verabschiedete europäische 
G esellschaftsrecht hat au f eine H arm onisierung der 
nationalen Rechtsordnungen verzichtet und hält an 
einem Pluralism us der Unternehm ensverfassungen 
auch au f europäischer Ebene fest. A u f D rängen der 
Bundesregierung und gegen den W iderstand der deut
schen W irtschaft hat es europäisch verfasste Unter
nehmen m it deutschen U rsprüngen w eitgehend an 
die deutschen Stan dards der Unternehm ensm itbe
stim m ung gebunden und deutschen Unternehmen 
die M öglichkeit genom m en, au f dem  Weg über eine 
E uropäisierung  ihrer Rechtsform  au s der M itbestim 
m ung auszuw andern. A llerdings hat es die Institutio
nen, in denen die M itbestim m ung au f Unternehm ens
ebene erfolgen soll, in stärkerem  M aße als das deut
sche Recht frei aushandelbaren Entscheidungen der 
Beteiligten im  jeweiligen Unternehmen anheim ge
stellt. D am it folgt es der Praxis in einer Reihe euro
päischer Unternehmen m it deutscher Beteiligung, in 
denen au f D rängen der deutschen Gew erkschaften 
und Betriebsräte m aßgeschneiderte, dem deutschen 
M itbestim m ungsrecht äquivalente, zugleich aber für 
die nichtdeutschen Arbeitnehm ervertreter akzeptable 
Vertretungsform en au f Unternehm ensebene einge
richtet wurden (Europipe, A irbus).
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Mitbestimmung in internationalen Unter
nehmen

Reinhart Schm idt

[s.a.: A ufsichtsrat; C orporate Governance (Unter
nehm ensverfassung); C orporate Governance, in
ternationaler Vergleich; Internationale Unterneh
men, O rganisation der; M anagem ent und Recht; 
M itbestim m ung, betriebliche; M itbestim m ung, 
unternehmerische.]

I. D as Problem ; II. M itbestim m ungsregelungen in 
ausgew ählten Ländern; HI. Europäische Betriebs
räte; IV. M itbestim m ung in der Europäischen  
Aktiengesellschaft; V. Konsequenzen für die M it
bestim m ung au s internationaler Sicht.

Zusam m enfassung

Für internationale Unternehmen führt die M itbestim 
m ung angesichts der sehr heterogenen Regulierung in 
verschiedenen Ländern zu einem besonderen K oordi
nationsproblem . D ies w ird zunächst anhand der M it
bestim m ungssystem e ausgew ählter Länder verdeut
licht. Weiter w erden die Unternehmensaktivitäten 
durch den Europäischen Betriebsrat und die M itbe
stim m ung in der Europäischen Aktiengesellschaft be
einflusst. Besonders aus internationaler Sicht ist 
schließlich Kritik an dem deutschen System der M it
bestim m ung zu üben und eine M odernisierung zu for
dern.

I. Das Problem

Internationale Unternehmen  sind dadurch charakte
risiert, dass sie ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in 
mehreren Ländern entfalten und deshalb besonderen
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Koordinationsprobiem en ausgesetzt sind (—» Interna
tionale Unternehmen, O rganisation der). Sie sind in 
der Regel als Konzerne organisiert (- »  Konzernorga
nisation). D ie Zentrale koordiniert dabei auch die 
T ätigkeit von Jo in t Ventures, M inderheitsbeteiligun
gen, strategischen Allianzen (—> Allianz, strategische) 
und anderen K ooperationsobjekten (—» Unterneh
m enskooperation).

Unter M itbestim m ung  wird die institutionalisierte 
Teilhabe der Arbeitnehmer an Entscheidungen in Be
trieben und Unternehmen verstanden. E s w ird zwi
schen M itbestim m ung au f Betriebsebene (-»  M itbe
stim m ung, betriebliche) und M itbestim m ung au f Un
ternehmensebene (—» M itbestim mung, unternehmeri
sche), unter dem Gesichtspunkt der Einflussnahm e 
zwischen Mitwirkungsrechten  und M itbestim m ungs
rechten unterschieden. Als M itw irkungsrechte gelten 
Inform ationsrechte, Anhörungsrechte und Bera
tungsrechte, zu den M itbestim mungsrechten zählen 
dagegen Zustimm ungsrechte und Vetorechte sow ie 
M itentscheidungsrechte und Initiativrechte.

D as M anagem ent von internationalen Unterneh
men ist aufgrund der internationalen M obilität des K a
p itals gezwungen, die Interessen des K apitalm arkts zu 
berücksichtigen {-»  K apitalm arkt und M anagement). 
D ie Erfüllung der Aktionärsansprüche versucht das 
M anagem ent dadurch zu erreichen, dass es nach einer 
langfristigen Erhöhung des Shareholder Value strebt 
(—> Wertorientierte Unternehmensführung).

N eben den Aktionären stellen noch andere Grup
pen Ansprüche an das Unternehmen, v.a. die Arbeit
nehmer und die Kunden als Stakeholder (—» Sharehol
der- und Stakeholder-Ansatz)- Wenn die Arbeitneh
mer als Stakeholder mit eigenen Interessen im R ah
men der Unternehmensverfassung mitwirken oder 
mitbestim men, dann werden Entscheidungen anders 
als im Fall z.B. reiner Aktionärsorientierung ausfal- 
len. Stellt die M itbestim mung schon in einem national 
tätigen Unternehmen -  je nach Regulierung -  ein Pro
blem für die Unternehmensführung dar, so  verviel
fachen sich die Koordinations- und Strategieproblem e 
im internationalen Unternehmen durch ein N ebenei
nander verschiedenster M itbestimmungssysteme.

II. Mitbestimmungsregelungen 
in ausgewählten Ländern

„N irgendw o ist die Palette des Rechts in Europa bun
ter als im Bereich der Arbeitnehmermitwirkung an 
unternehmerischen Entscheidungen“ (Weiss 2003 , 
S. 177). Die recht verschiedenen nationalen Regulie
rungen und Praktiken sind schwierig vergleichend zu 
beschreiben oder zu klassifizieren, insb. wegen der 
Unterschiedlichkeit von vielen zu beachtenden D e
tails, des oft schwer zu erfassenden Nebeneinanders 
von M itw irkungsm öglichkeiten und der länder- oder 
unternehmensspezifisch unterschiedlichen H an dha
bungspraxis. M an  könnte die Untersuchungssys

tem atik von H am ei (H am ei 1993) verwenden, der 
u .a. folgende Aspekte unterscheidet: 1. form ale 
Aspekte (Geltungsbereich, Definitionen, Varianten 
von M itbestim m ungsorganen), 2 . inhaltliche Aspekte 
(m itbestim m ungsrelevante Entscheidungstatbestän
de, Zielinhalte der M itbestim m ung}, 3. prozedurale 
Aspekte (m itbestimm te Entscheidungsprozesse, Insti
tutionalisierung der M itbestim m ungsorgane, struk
turelle Prozedurvorgaben), 4 . relationale Aspekte 
(Beziehungen zwischen G ruppen und Gremien).

Im Folgenden w erden nur solche Regelungen er
w ähnt, die besonders typisch sind und sich von R ege
lungen in anderen Ländern stärker unterscheiden. Bei 
einer M itbestim m ung au f Unternehmensebene hän
gen Ausgestaltung und W irkung zunächst von dem 
rechtlichen Rahm en der Unternehm ensverfassung 
ab . D abei existiert in D eutschland, Österreich und 
den Niederlanden das dualistische System  von Vor
stand und Aufsichtsrat, in Frankreich besteht ein Sys- 
tem-Wahlrecht. Sonst findet m an weit überwiegend 
das monistische System  eines einheitlichen Verw al
tungsrats (h > B o ard  o f  D irectors). Für die E influss
nahm e durch M itbestim m ung ist im Fall eines du alis
tischen System s von Bedeutung, dass in Österreich 
und den N iederlanden ein K atalog  zustim m ungs
pflichtiger G eschäfte  für den Aufsichtsrat definiert 
wird. D as 200 2  in D eutschland in K raft getretene 
T ransPuG  verpflichtet nunmehr auch deutsche U n
ternehmen, einen solchen K ata log  aufzustellen.

D as durch K orporatism us  geprägte Österreich  
folgt in der M itbestim m ung ähnlich wie D eutschland 
einem konsensusorientierten Leitbild, w as seinen 
Ausdruck zunächst darin findet, dass der Aufsichtsrat 
in Österreich seine Ü berw achungsaufgabe zum  Wohl 
des Unternehmens „unter Beachtung der Interessen 
der Aktionäre, der Arbeitnehmer und öffentlicher In
teressen“ wahrzunehmen hat (§ 70 österreichisches 
A ktG ). Es existiert eine drittelparitätische Beteiligung 
von Arbeitnehmervertretern im A ufsichtsrat unab
hängig von der Unternehm ensgröße; etwaige A us
schüsse  sind ebenfalls drittelparitätisch zu besetzen. 
Für bestimm te Personalentscheidungen ist neben der 
Aufsichtsratsm ehrheit auch die Stimmenmehrheit der 
Aktionärsvertreter erforderlich. Eine besondere Rolle 
spielt die zentrale A rbeiterkam m er m it einer Pflicht
m itgliedschaft fast aller Arbeitnehmer, sie betreibt 
zusam men m it dem Österreichischen G ew erkschafts
bund ein Institut für Aufsichtsrat-M itbestim m ung 
(IfAM ), das die Q ualifizierung von Aufsichtsräten 
unterstützt.

In Schweden  wurde die M itbestim m ung der A rbeit
nehmer im V erw altungsrat eingeführt, w obei die G e
werkschaften das Recht erhielten, zwei betriebliche 
Arbeitnehmervertreter m it vollem Stimm recht in das 
Gremium zu entsenden. Seit 1988 hat die Arbeitneh
m ergruppe in Unternehm en mit mehr als 1000 Be
schäftigten ein Entsenderecht für drei Verwaltungs- 
ratsmitglieder. D ie Größe des Verw altungsrats ist a l
lerdings nicht gesetzlich festgelegt. D ie M itbestim -


